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 Veröffentlicht am 04.03.1970

Norm

EO §355 XVIII

Rechtssatz

Wurde die Ehefrau mittels vollstreckbaren Beschlusses dazu verhalten, einer bestimmten Person den Zutritt in die

Ehewohnung nur mit Zustimmung des Ehemannes zu gestatten, so ist diese Verp8ichtung der Ehefrau durch eine

Exekutionsführung nach § 355 EO erzwingbar. Dem Ehemann ist gegen die Ehefrau die Exekution zur Erwirkung der

Unterlassung zu bewilligen, den Zutritt der bestimmten Person in die Ehewohnung ohne Zustimmung des Ehemannes

zu gestatten.
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